Empfehlung zur Kooperation der Wohnungslosenhilfe mit den Agenturen für Arbeit und zur zukünftigen Organisation der Arbeitshilfen

Ergänzende Vorschläge zur Positionierung des FA Arbeit der BAGW, 
erarbeitet von Frieder Claus und Thomas Poreski (Stand 25.11.2004):

Die Hilfe in besonderen sozialen Lebenslagen ist ganzheitlich und weitergehend angelegt, während das Fallmanagement der Agentur für Arbeit die begleitenden Hilfen auf das Ziel der Integration in den Arbeitsmarkt fokussiert. Wohnungslosenhilfe setzt mit einem wesentlichen Teil der Leistungen dort an, wo die Hilfe nach SGB II ihr Ziel bereits erreicht hat oder gar nicht erforderlich ist, weil die Problembereiche außerhalb des Zugangs zum Arbeitsmarkt liegen.

Die Hilfe nach SGB II muss also im Hilfeverfahren nach §§ 67 SGB XII verzahnt und eingebettet werden. Der ganzheitliche Hilfeansatz nach § 67 SGB XII darf nicht zerstückelt oder von Hilfen nach SGB II ersetzt werden. 

Unabdingbar ist dabei die Beibehaltung der Rechtsgrundlage der §§ 67ff SGB XII (bisher § 72 BSHG). Bei einer Aufstellung auf der Basis von § 16 (2) SGB II als "Psychosziale Betreuung" geriete die fachliche Hilfe in einen völlig anderen Kontext:

· Die Hilfe würde sich auf die Wiedereingliederung in Arbeit verengen und mit ihr zeitlich befristet. Mit einer solchermaßen verkürzten Zielsetzung wären die besonderen sozialen Schwierigkeiten aber in aller Regel noch nicht überwunden.

· Ein individueller Rechtsanspruch ergäbe sich erst mit der Festsetzung der Hilfeleistung in der Eingliederungsvereinbarung durch den Fallmanager nach § 15 (1) SGB II und wäre dort der jeweiligen Haushaltslage unterworfen.

· Die Hilfe würde nur einen Teil der (erwerbsfähigen) Hilfebedürftigen abdecken und somit entkoppelte Doppelstrukturen erfordern. Selbst bei einer gesonderten Teilfinanzierung von Leistungen zur Arbeitsintegration wären Leistungssätze und Zuschüsse für Dienste aufzubrechen. Dies würde zu aufwändigen Teilabrechnungen (gegenüber dem selben Kostenträger der Kommune!) führen. Welche Leistungen durch SGB II und SGB XII abgedeckt sind, würde zu einem zermürbenden Dauerkonflikt werden.

· Die Hilfe würde Teil der sanktionsbewehrten Eingliederungsvereinbarung und damit die notwendige Niedrigschwelligkeit sowie Motivations- und sozialanwaltschaftliche Funktion verlieren, auch weil die Leistungserbringer in diesem Rahmen bei der Aufdeckung von Leistungsmissbrauch mitwirken sollen (§ 18 (1) SGB II) und nach §§ 61 und 62 SGB II eine unverzügliche Mitteilungspflicht haben. Konträr steht dem auch der Schutz des Beratungsverhältnisses (Schweigepflicht von SozialarbeiterInnen nach § 203 StGB) gegenüber.

· Nicht ausschließen lässt sich darüber hinaus die Leistungsvergabe mit Ausschreibung nach VOL, mit Problemen für die Fachlichkeit, Gemeinnützigkeit, tarifliche Bindung und (Umsatz)-Steuerpflichtigkeit.

Für die Kommunen spielt die Rechtsgrundlage letztlich keine wesentliche Rolle: Sie tragen die Kosten für die sozialen Dienste sowohl nach SGB II als auch nach SGB XII.

Eckpunkte für die Kooperation zwischen Agentur für Arbeit, bzw. Arbeitsgemeinschaft und Wohnungslosenhilfe

Für eine Übernahme von Aufgaben des SGB II für den Personenkreis der von den Trägern der Wohnungslosenhilfe (im folgenden WLH) betreuten Hilfebedürftigen nach §§ 67ff. SGB XII werden Kooperationsmodelle vorgeschlagen. Demnach erbringt die WLH Grundleistungen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach §§ 67ff. SGB XII, die in diesem Zusammenhang die Funktion der Schaltstelle, Anspruchsprüfung und Zuweisung von Hilfsbedürftigen zum Jobcenter umfassen.

Weiterhin werden Zusatzleistungen nach SGB II erbracht in Form von Hilfen bei der Antragstellung von Arbeitslosengeld II (AlgII), ggf. kurzfristige Vorschussleistungen bis zum Anlaufen der monatlichen AlgII-Zahlungen, ggf. Vorgaben für die Eingliederungs​vereinbarung und ihre Fortschreibung nach Entwicklung einer Mustervereinbarung, Beratung und ggf. Vermittlung in Maßnahmen der Arbeitsintegration nach Schulung durch die zuständige Stelle.

Hoheitliche Maßnahmen wie z.B. die Feststellung der Erwerbsfähigkeit, die Festsetzung der Eingliederungsvereinbarung, der Leistungen zur Arbeitsintegration und des Lebensunterhalts sowie ggf. Sanktionen werden jeweils von der zuständigen Behörde durchgeführt.

Die Kooperation lässt sich in diesem Zusammenhang nach folgenden Funktionsrastern darstellen: 

Modell III a)

Im Fall der gemeinsamen SGB II – Leistungserbringung durch eine Arbeitsgemeinschaft zwischen der Agentur für Arbeit und der Kommune (Arge) wird der Personenkreis der von der WLH nach § 67 SGB XII betreuten Wohnungslosen von der gemeinsamen Bearbeitung herausgenommen
. Die Wahrnehmung der Aufgaben der Agentur für Arbeit erfolgt gegen Kostenerstattung durch die Kommunen. Dies entspricht weitgehend Modellen großer Städte wie Stuttgart, Nürnberg u.a. mit einer Sonderdienststelle der Kommune für Wohnungslose. Bei optierenden Kommunen ergibt sich die Zuständigkeit von selbst.

Die Wiedereingliederungsarbeit für diesen Personenkreis erfolgt auf der bisherigen Ebene Kommune – WLH im Rahmen des Hilfeplanverfahrens. Die Kommune sichert sich für die Zielgruppe ein Kontingent aktivierender Leistungen aus dem Pool der BA.

Bei Beendigung der Wiedereingliederungsmaßnahmen nach § 67ff. SGB XII gehen weiter Hilfebedürftige in das örtliche System nach SGB II über.

Das Modell nützt die Erfahrung und Kompetenz von Kommune und WLH in einem eingespielten und bewährten Verfahren für einen Personenkreis, auf den die Maßnahmen und Verfahrensprozesse der BA nicht ausgerichtet sind. Die Kommune behält mit den aktivierenden Maßnahmen die Steuerung und sichert damit Heranführung und Einbezug der Zielgruppe in Maßnahmen der Arbeitsintegration. 

Dieses Modell ist eindeutig zu präferieren, da hier „Hilfen aus einer Hand“ sowohl nach SGB II als auch nach SGB XII erbracht werden können. Neue „Verschiebebahnhöfe“ zwischen den beiden Leistungssystemen werden vermieden.


Modell III b)

Hier verbleibt der Personenkreis im System der gemeinsamen Bearbeitung von Kommune und BA nach SGB II. Neben den Grundleistungen der Hilfe nach § 67 SGB XII erbringt die WLH Zusatzleistungen nach SGB II: Sie wickelt für dieses System Teilleistungen für den Personenkreis in enger Kooperation mit dem Fallmanager und unter Verzahnung des Hilfeplanverfahrens mit der Eingliederungsvereinbarung ab. Dabei entsteht in jedem Fall zusätzlicher Aufwand und Koordinationsbedarf. 

Für den Fall einer Übernahme des Fallmanagements durch die WLH muss die endgültige Festsetzung und Überwachung der Eingliederungsvereinbarung einschließlich Sanktionierung jedoch in der Hoheit der BA verbleiben. Zur Wahrung des Vertrauensverhältnisses im Beratungsbereich sind dabei Nachweise nur vom Hilfebedürftigen, nicht aber von den Trägern der Wohnungslosenhilfe, einzufordern. 
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Finanzierung

Der Schwerpunkt der erbrachten Leistungen der Wohnungslosenhilfe liegt im Bereich von §§ 67 SGB XII. Dort liegen Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen mit Tagessätzen, Monats- und Jahrespauschalen vor.

Zusätzlich zu finanzieren sind die dargestellten Zusatzleistungen nach SGB II.

Zur Vermeidung von aufwändigen Abrechnungsverfahren bis hin zu Einzelabrechnungen in Fachberatungsstellen und Aufsplittungen von Leistungssätzen nach SGB II und SGB XII – weitgehend gegenüber dem selben Kostenträger – wird eine leistungsgerechte Erhöhung der vorhandenen Leistungssätze durch den kommunalen Kostenträger (Land- /Stadtkreis) vorgeschlagen. Bei getrennten Finanzierungsteilen drohen aufwändige Abrechnungs​verfahren mit möglicherweise drei Leistungssegmenten (Maßnahmen der Arbeitsintegration und des Fallmanagements, Psychosziale Hilfen und Hilfen nach § 67 ff. SGB XII). Weiterhin können langwierige Konflikte der gegenseitigen Anrechenbarkeit von Teilleistungen aus dem anderen System und Zuständigkeitsstreitereien bei der Finanzierung entstehen.

Der Land- / Stadtkreis erhält im Innenverhältnis seiner Kooperation mit der BA von dieser einen pauschalen Ausgleich für die in deren Funktion erbrachten Leistungen. Das Modell der Stadt Stuttgart setzt diese Finanzierung um.

Umsetzungsstrategie

Das präferierte Modell III a) lässt sich nur mit Bereitschaft des kommunalen Trägers umsetzen. Daher wird empfohlen, diesbezügliche Vorabstimmungen erst mit der Kommune anzugehen und mit einem solchen Votum in eine gemeinsame Verhandlung mit der Bundesagentur zu treten.
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� Dies entspricht z.B. den Vorgaben der „Eckpunkte für Zusammenarbeit der Kommunen mit den Agenturen für Arbeit bei der Umsetzung des SGB II“ (Städte-, Landkreis- Gemeindetag Ba-Wü und Regionaldirektion Ba-Wü vom 22.7.04)





